
 

Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) von Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages 

(GAV) für das Maler- und Gipsergewerbe im Kanton Baselland vom 1. Januar 2019 

(Wiederinkraftsetzung und Änderung) 

 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 7 Absatz 2 des Bundes-
gesetzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtar-
beitsverträgen1, beschliesst: 

1. Gegenstand 

Der Regierungsratsbeschluss vom 14. Januar 2020 über die AVE des GAV für das Maler- und 
Gipsergewerbe im Kanton Baselland vom 1. Januar 2019 (publiziert im Amtsblatt des Kantons 
Basel-Landschaft vom 19. März 2020) wird wieder in Kraft gesetzt. 
 

2. Änderung 

Folgende geänderte Bestimmungen des in der Beilage zu dem in Ziffer 1 erwähnten Regie-
rungsratsbeschluss wiedergegebenen GAV für das Maler- und Gipsergewerbe im Kanton 
Baselland vom 1. Januar 2019 werden allgemeinverbindlich erklärt: 

 

Art. 24, 
24.9 

Arbeitszeit 

 
 

24.9.1 Als Arbeitstage gelten alle Werktage von Montag bis Freitag (Fünftagewoche). 
  
24.9.2 Für Samstagarbeit gilt folgende Regelung: 
 a) Samstagsarbeit ist für die Arbeitnehmenden freiwillig und dient der Möglich-

keit, Sollstunden vor- respektive nachzuholen. 

b) Die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 47.5 Stunden darf durch den Sams-
tagseinsatz nicht überschritten werden. 

c) Wird am Samstag gearbeitet, muss der Arbeitgeber der Paritätischen Kom-
mission bis spätestens Freitagabend den Einsatz melden und eine Liste der 
eingesetzten Arbeitnehmenden senden. 

d) Arbeitnehmende, die an Samstagen arbeiten, müssen einmal jährlich, spätes-
tens vor dem ersten Samstagseinsatz, zu Handen der Paritätischen Kommis-
sion bestätigen, dass sie sich der Freiwilligkeit des Einsatzes bewusst sind. 

e) Samstagsarbeit ist primär durch Freizeit gleicher Dauer bis Ende März des 
Folgejahres auszugleichen. Ist eine Kompensation bis Ende März des Folge-
jahres nicht möglich, ist bei der Auszahlung ein Lohnzuschlag von 25 Prozent 
zu gewähren. 

f) Fehlt die Bestätigung des Arbeitnehmenden gemäss Absatz d) oder versäumt 
die Firma die Meldung des Samstagseinsatzes gemäss Absatz c), so muss 
die Arbeitszeit mit einem Zuschlag von 50% ausbezahlt werden. Im Wieder-
holungsfall kann die Paritätische Kommission eine Konventionalstrafe gegen-
über der Firma aussprechen. 
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Art. 33, 
33.1 
Bst. c) 

Absenzenregelung und -entschädigung sowie Lastenausgleich 

  
33.1 Der Arbeitnehmende hat, sofern die erwähnten Ereignisse auf effektive Arbeits-

tage fallen, Anspruch auf folgende zum vollen Lohn (Grundlohn) bezahlte Frei-
tage: 

  
 c) bei Geburt eines Kindes des Arbeitnehmenden 10 Tage 

 Der Arbeitgeber gewährt den GAV-unterstellten Arbeitnehmern, die ihrerseits 
Vater werden, 10 Tage Vaterschaftsurlaub innerhalb von sechs Monaten 
nach der Geburt. Die Differenz zwischen dem Lohnausgleich an den Arbeit-
nehmer von 100% und der Entschädigung aus der EO-Kasse übernimmt der 
Lastenausgleich. 

  
Art. 50 Verhinderung durch Krankheit – Versicherungspflicht 
  
50.1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellten 

Arbeitnehmenden für ein Krankengeld von 80% des wegen Krankheit ausfal-
lenden, der normalen vertraglichen Arbeitszeit entsprechenden Lohnes inklu-
sive Jahresendzulage (ohne Spesen) kollektiv zu versichern. 

  
50.2 Der Arbeitgeber kann eine Kollektiv-Taggeldversicherung mit Leistungsaufschub 

von bis zu 90 Tagen pro Kalenderjahr abschliessen. Während der Aufschubzeit 
hat er 80% des Lohnes zu entrichten. 

  
50.3 Die effektiven Prämien (Beiträge) der Kollektiv-Taggeldversicherung werden je zur 

Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmenden geleistet. 
  
50.4 Bei den ersten zwei Krankheitsfällen pro Kalenderjahr entfällt die Lohnfortzah-

lungspflicht im Umfang von einem Tag (unbezahlte Karenz). Ab dem dritten 
Krankheitsfall im Kalenderjahr entfällt die Lohnfortzahlungspflicht im Umfang von 
zwei Tagen (unbezahlte Karenz). 

  
Art. 51 Versicherungsbedingungen 
  
51.1 Die Versicherung gemäss Art. 50 GAV muss sich an die nachstehenden Normen 

halten: 

a) Versicherungsbeginn am Tage der Anstellung, bei der ersten Arbeitsauf-
nahme; 

b) Leistungsdauer von 730 Tagen (inkl. Wartefrist) pro Krankheitsfall; das er-
neute Auftreten einer Krankheit gilt hinsichtlich der Leistungsdauer und War-
tefrist als neuer Krankheitsfall, wenn der Versicherte ihretwegen während 12 
Monaten ununterbrochen arbeitsfähig war; 

c) Entschädigung von 80 Prozent des letzten vereinbarten Bruttolohnes. (... ); 

d) Entrichtung des Taggeldes bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit: Lohnersatz ent-
sprechend dem Grad der Arbeitsfähigkeit, sofern die Arbeitsunfähigkeit min-
destens 25 Prozent beträgt; 

e) Im Falle des Zusammentreffens mit Leistungen anderer Sozialversicherungen 
(z.B. IV Rente) besteht Anspruch auf 90 Prozent des letzten vereinbarten 
Bruttolohnes, jedoch nie auf mehr als den bisher ausbezahlten Nettolohn. 

f) Die Versicherungsleistungen sollen Neueintretenden ohne Karenzzeit ge-
währt werden, sofern der Versicherungsnehmende beim Eintritt beim Versi-
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cherer voll arbeitsfähig ist und der Versicherer keinen Vorbehalt wegen vor-
bestandener Krankheit erhebt. (... ) 

g) Die gesamte vertragsunterstellte Belegschaft ist der gleichen Kollektivversi-
cherung zu unterstellen. (...) 

(…) 

  
51.2 Die Leistungen gemäss Art. 51.1 GAV gelten als Lohnzahlungen im Sinne von Art. 

324a OR. 
 

3. Geltungsdauer 

Dieser Beschluss tritt nach der Genehmigung durch den Bund und der anschliessenden Ver-
öffentlichung im Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft am 1. Tag des auf diese Veröffent-
lichung folgenden Monats in Kraft und gilt, unter Vorbehalt der Art. 17 und 18 des Bundesge-
setzes vom 28. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits-
verträgen, bis zum 31. Dezember 2024. 

 

 


